
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/3/22 2001/02/0129
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §38;

AVG §68 Abs1;

FrG 1997 §103;

FrG 1997 §72;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/02/0052 E 31. Juli 1998 RS 1 (hier ohne den ersten Satz)

Stammrechtssatz

Die Frage der Rechtswidrigkeit der Schubhaft ist in einem eigenen Verfahren nach § 51 < FrG 1993 zu klären. Die

belBeh hat in bezug auf die vorgeschriebenen Schubhaftkosten im Berufungsverfahren die Rechtskraft des über die

Schubhaftbeschwerde des Fremden ergangenen Bescheides des UVS zu beachten (Hinweis E 25.4.1997, 97/02/0111).

Schlagworte

Rechtskraft Besondere Rechtsprobleme Berufungsverfahren
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